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Unterschriftensammlung für 
Resolution auch in Liechtenstein 
V A D U Z  - Das Anliegen des öffentlichen 
Verkehrs der Ostschweiz und allen voran je
nes im Rheintal, ist in der'Schweiz schon 
mehrere Male heftig diskutiert worden: 
1'985 war die Rede von einem Teilausbau 
auf Doppelspur im Bereich St. Gallen Sar
gans. Mi t  der eidgenössischen Volksabstim
mung von 1987 über die Bahn 2000 hat 
Bern die Rheintaler damit getröstet, der 
Ausbau der SB B-Linie St. Gallen Sargans 
sei Bestandteil dieses Projektes. Dann wur
de die Ostschweiz ins Neat-Konzept inte
griert und das Thema erneut «Ausbau der 
Rheiniallinie» diskutiert. Nun hat sich aber 
durch die Bahn 2000 für das Rheintal wie
der nichts bewegt. Deshalb haben die Re-
gionalplanungen des St. Galler Rheintales 
und das Ressort Verkehr des Fürstentums 
Liechtenstein eine Resolution gefasst. 

Die Hoffnungen ruhen auf dem HGV-
l Hochgeschwindigkeits-Verkehr-) Projekt, 
das einen Anschluss des Rheintales via St. 
Margrethen an Humpa vorsieht. Die ganze 
Schwei/ hat ein Interesse daran, möglichst 
rasch mit der Buhn nach Stuttgart. Augsburg 
oder München zu gelangen. Die Resolution 
ist an Bundesrat Moritz Leuenberger gerich
tet und ersucht, dass der Ausbau der Rhein-
tallinie in der HGV- Botschaft in der ersten 
Phase umgesetzt wird (und nicht erst in der 
unsicheren /weiten Phase). Die Resolution 
wird von den Kantonen St. Gallen und 
(iraubiinden sowie vom Ressort Verkehr und 
Kommunikation des Fürstentums Liechten
stein unterstützt. Bundesrat Moritz Leuen
berger wurde anlässlich seines Besuches in 
Liechtenstein informiert, d'ass das Ressort 
Verkehr und Kommunikation dieses Anlie
gen unterstützt. Aufgrund verkehrspoliti
scher Überlegungen zeigte Bundesrat Leu
enberger für die Unterstützung der Resolu
tion Verständnis. 

Die SBB-Rheintalluue. Tor zum HGV-
Neiz und Bestandteil der «Ostschweizer 
Spange». Für Liechtenstein hat die Rhein
iallinie durch ihre geringe Attraktivität in 
den letzten Jahren immer mehr an Bedeu
tung verloren. Das Tor zur Schweiz wurde 
der Bahnhof in Sargans und für Fahrten 
nach Osten und Norden der Bahnhof Feld
kirch. Durch einen leistungsfähigen An
schluss zum deutschen HGV-Netz und zu 
den süddeutschen Städten München. Stutt
gart. Ulm und Augsburg wird die schweize
rische Rheintalbahn für Liechtenstein wie
der hohe Bedeutung erlangen, deshalb kann 
die Bahngesellschaft mit einem leistungsfä
higen Ausbau der Rheiniallinie St. Margre
then-Sargans auch mit Fahrgästen aus 
Liechtenstein rechnen. 

Der Wortlaut des Bundesrates für den Vor
schlag «Ostschweizer Spange in der Neat-
Boischaft vom 23. Mai 1990 lautet: 
«Die Ostschweizer Spange umfasst die 
Strecke Chur-St. Margreihen-Rorschach-
ROmanshorn-Krcuzlingen/Konstanz-Schaff-
hausen. Dieselist auf die folgenden interna
tionalen Ljmen auszurichten: Zürich—St. 
G a l l e n - ^ w  nche n - S  lu i t ga r t -Kons tanz /  
Kreuzliijgen-Chur/St. Gallen. 

Je nffcli prognostiziertem Vcrkehrsauf-
komnyfn und Ergebnis der Zweckmässig-
keits(vüfung drangen sich Infrastrukturaus-
baulty auf, so insbesondere eine durchge
hende Doppelspur auf der St. Galler Rhein
tallinie (anstelle der vorgesehenen Doppel
spurinseln gemäss Bahn 2000), Doppelspur
inseln auf der Thurgauer Seelinie und Ter
minals für den Güterverkehr in Rielasingen, 
Wolfurt sowie alllalligen anderen Orten.- Für 
die internationalen Linien sucht der Bundes
rat das Gespräch mit der Bundesrepublik 
Deutschland und mit Österreich, um Strek-
kenverbesserungen auf deren Gebiet zu er
reichen. 

Die Bevölkerung svird aufgerufen, die Re
solution durch ihre Unterschrift zu unter
stützen. Zur  Unterzeichnung ist jede Person, 
unabhängig von Alter und Nationalität be
rechtigt. Unterschriftenbögen liegen noch 
bis zum kommenden Mittwoch, den 26. Mai 
bei den Gemeindeverwaltungen, beim Tief-
bauamt, beim Amt für Zollwesen, beim Amt  
für Volkswirtschaft, beim Ann  für Umwelt
schutz und beim Amt für Wald, Natur und 
Landschaft auf. (pafl) 

Volksrecht modernisieren 
Regierungsrat Alois Ospelt über das neue Briefwahlrecht 

«Die Bewilligungspflicht wird abgeschafft und die briefliche Stimmabgabe der Stimmabgabe an der Urne gleichgesetzt»: Regierungsrat Alois Ospelt 
zum neuen Briefwahlrecht. 

VADUZ - Die Regierung hat die
se Woche eine Abänderung des 
l/olksrechtegesetzes zuhanden 
des Landtags verabschiedet. 
Schwerpunkt der Vorlage ist die 
Einführung eines neuen Brief
wahlrechts, das die briefliche 
Teilnahme an Wahlen und Ab
stimmungen vereinfachen soll. 
Regierungsrat Alois Ospelt über 
das neue Gesetz. 

• Martin frömmelt  ' 

Volksblatt: Die Regierungsvorla
ge über die Abänderung des 
Volksrcehtegesetzes beinhaltet 
vor allem ein neues Briefwahl
recht: Welches sind dabei die we
sentlichen Änderungen? 

Alois Ospelt: Seit der Einfüh
rung im Jahr 1996 erfreut sich die 
briefliche Stimmabgabe zuneh-

Die Briefwahl 
wird aufgewertet 

mender Beliebtheit. Die Briefwahl 
ist trotz des Bewilligungserforder
nisses zu einem wichtigen Bestand
teil von Abstimmungen und Wah
len geworden. 

Daher wird durch die Einführung 
des allgemeinen Briefwahlrechts 
die briefliche Stimmabgabe nun für 
alle Stimmbürgerinnen und Stimm-* 
bürger geöffnet. Das bedeutet letzt
lich, das«; die Bewilligungspflicht 
abgeschafft wird und die .briefliche 

Stimmabgabe der Stimmabgabe an 
der Urne gleichgesetzt wird. 

Und das bedeutet? 
Zunächst bedeutet dies, dass 

künftig die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger frei darüber entschei-

lAJahl zwischen 
Brief und Urne 

den können, ob sie per Brief oder an 
der Urne abstimmen wollen. Das 
bedeutet aber auch, dass die Wander
urne abgeschafft wird. Seit der Ein
führung der brieflichen Stimmabga
be im Jahr 1996 hat die Wanderurne 
markant an Bedeutung verloren und 
wird heute kaum noch genutzt. Die 
Vorsteherkonferenz hat daher auf
grund des erheblichen Verwaltungs-
aufwands Interesse an der Abschaf
fung der Wanderurne geäussert. 

Werden Kranke und Gebrcchli-
chc dadurch nicht benachteiligt? 

Nein, denn die Vorteile des neuen 
allgemeinen Briefwahlrechts kom
men auch Kranken und Gebrech
lichen zugute. Sofern das Kuvert 
für die briefliche Stimmabgabe 
nicht der Post übergeben wird, son-

Verlängerte Fristen 

dem bei der Gemeinde abgegeben 
wird, muss dies nicht mehr persön

lich geschehen. Daher können 
Kranke und Gebrechliche ihr Ku
vert über Dritte bei der Gemeinde 
einreichen. In diesem Zusammen
hang möchte ich darauf hinweisen, 
dass die Frist für das Eintreffen der 
brieflichen Stimmabgabe bei der 
Gemeinde bis zur Schliessung des 
Wahllokals in der Gemeinde ausge
dehnt werden soll. 

Wo liegt der Nutzen, wenn die 
briefliche Stimmabgabe bis zur 
Schliessung der Wahllokale erfol
gen kann? 

Dadurch wird es möglich, dass 
beispielsweise Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger die briefl iche 
Stimmabgabe eines Familienmit-

Abgabe durch Familie 
oder Bekannte 

glieds oder einer Nachbarin zum 
Wahllokal mitbringen und in eine 
separate Urne einwerfen. Natürlich 
ist es aber wie bisher möglich, das 
Kuvert für die briefliche Stimmab
gabe während der Bürozeiten bei 
der Gemeinde abzugeben. Die 
Möglichkeit, das Kuvert mit der 
brieflichen Stimmabgabe an einem 
Postschalter abzugeben, bleibt 
ebenfalls bestehen. 

VVclche weiteren Änderungen 
cnthiilt die Regierungsvorlage 
über die Abänderung des Volks-
rechtegesetzes? 

Neben dem Briefwahlrecht wer
den mit der Gesetzesänderung wei
tere Bereiche des Volksrechtegeset
zes an heutige Erfordernisse ange-
passt. Zum einen werden beispiels
weise die Bestimmungen rund um 
die Nicht-Teilnahme an Wahlen, 
und Abstimmungen inklusive der 
entsprechenden Strafbestimmun-
gen abgeschafft. Darunter fallen "et
wa die Entschuldigungsgründe 
oder auch eine mögliche Ord-
nungsbusse. 

Vielen Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern mag dies nicht be
kannt sein, aber bis anhin hätte das 
Fernbleiben ohne gesetzlichen 
Grund mit bis zu 20 Franken be
straft werden können. Abgesehen 
davon wird aber an der grundsätz
lichen Wahl- und Abstimmungsver-
pflichtung auch in Zukunft festge
halten. Eine weitere Änderung be-

Bussen werden 
aufgehoben 

steht darin, dass das Stimmmaterial 
den Stimmberechtigten früher zu
gestellt wird. Künftig sollen die 
Unterlagen mindestens 14 Tage vor 
dem Urnengang zugestellt werden. 
Zudem wird mit der Gcsetzesünde-
rung eine Bestimmung eingeführt, 
welche es der Regierung erlaubt, 
im Einvernehmen mit  interessierten 
Gemeinden die elektronische 
Stimmabgabe versuchsweise zu ge- • 
nehmigen. 
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